
Mustersatzung KjG Kooperationen:
Liebe*r KjGler*in,
im Anschluss findet ihr unsere Mustersatzung. 
Zum Umgang mit dieser Mustersatzung:
Alle Stellen, an denen ihr auf jeden Fall noch Änderungen vornehmen müsst, sind gelb markiert.
Die Satzung muss von der Diözesanleitung genehmigt werden. Dazu ist es wichtig, dass ihr alle Änderungen, die ihr am Dokument vornehmt, markiert. Das hilft uns bei der Bearbeitung der Satzung enorm und beschleunigt den Prozess. 
Dazu könnt ihr in Word den Bearbeitungsmodus unter Überprüfen → Änderungen nachverfolgen aktivieren.
[image: ]



In LibreOffice geht das unter Bearbeiten → Änderungen verfolgen → aufzeichnen.

Eure Satzung schickt ihr dann zur Genehmigung an satzung@kjg-freiburg.de
[bookmark: _GoBack1]Auch bei Unsicherheiten oder Fragen rund um das Thema Satzung könnt ihr euch an diese Mailadresse wenden. 

	Mindestanforderung für eine Satzung für Kooperationen
	Ausführliche Satzung für Kooperationen, die wie ehemalige Dekanatsverbändearbeiten wollen 
	Alte Satzung der Dekanatsverbände (vor 2019)

	Grundlagen und Ziele
	Grundlagen und Ziele
	

	In der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) schließen sich junge Christ*innen zusammen. Mitglied der KjG kann jede*r werden, der*die die Grundlagen und Ziele des Verbandes bejaht. Demokratisch und gleichberechtigt wählen alle Mitglieder altersunabhängig die Leitungen und entscheiden über die Inhalte und Arbeitsformen des Verbandes.
Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Interessen bestimmen das verbandliche Leben. Die Gruppen, Projekte und offenen Angebote der KjG bieten Raum für Begegnungen und Beziehungen, gemeinsame Erlebnisse und gemeinsames Handeln. In ihnen erfahren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, dass sie ernst genommen werden und nicht alleine stehen.
Die KjG unterstützt sie darin, ihr Leben verantwortlich zu gestalten und eigene Lebensperspektiven zu entwickeln. Sie begleitet sie bei der Suche nach tragfähigen Lebensentwürfen und nach Orientierung. Sie ermöglicht ihnen einen Zugang zum christlichen Glauben und ermutigt sie zu einem selbstverantworteten religiösen Leben.
Die KjG fördert auf vielfältige Weise soziale, pädagogische und politische Verantwortung zu übernehmen und unterstützt die Entwicklung persönlicher Interessen und Fähigkeiten.
Die KjG greift die Fragen und Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf und befähigt sie, sich in Kirche und Gesellschaft zu vertreten. Insbesondere setzt sie sich dafür ein, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Pfarr- und Kommunalgemeinde gleichberechtigt mitgestalten können. Sie engagieren sich für Strukturen, die Mitbestimmung und Mitentscheidung ermöglichen.
Der Zusammenschluss in der KjG schafft Voraussetzungen für eine wirksame Interessenvertretung in der Öffentlichkeit. Die KjG arbeitet darüber hinaus mit den Mitgliedsverbänden im BDKJ sowie mit anderen Verbänden und Organisationen zusammen.
Mit ihrem Engagement steht die KjG ein für eine demokratische, gleichberechtigte und solidarische Gesellschaft und Kirche. Sie wendet sich gegen jede Art der Ausgrenzung und Unterdrückung von Menschen und gegen die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen.
Die KjG setzt sich ein für eine Politik, die sich orientiert an der weltweiten Verwirklichung gleicher und gerechter Lebensbedingungen und einer ökologisch verantworteten Lebensweise.
In diesem Anliegen erklären sich die Mitglieder der KjG solidarisch mit anderen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie suchen sowohl im eigenen Land als auch über Ländergrenzen hinweg die partnerschaftliche Zusammenarbeit und Begegnung mit ihnen.
So versteht sich die KjG als Kirche in der Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
	In der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) schließen sich junge Christ*innen zusammen. Mitglied der KjG kann jede*r werden, der*die die Grundlagen und Ziele des Verbandes bejaht. Demokratisch und gleichberechtigt wählen alle Mitglieder altersunabhängig die Leitungen und entscheiden über die Inhalte und Arbeitsformen des Verbandes.
Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Interessen bestimmen das verbandliche Leben. Die Gruppen, Projekte und offenen Angebote der KjG bieten Raum für Begegnungen und Beziehungen, gemeinsame Erlebnisse und gemeinsames Handeln. In ihnen erfahren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, dass sie ernst genommen werden und nicht alleine stehen.
Die KjG unterstützt sie darin, ihr Leben verantwortlich zu gestalten und eigene Lebensperspektiven zu entwickeln. Sie begleitet sie bei der Suche nach tragfähigen Lebensentwürfen und nach Orientierung. Sie ermöglicht ihnen einen Zugang zum christlichen Glauben und ermutigt sie zu einem selbstverantworteten religiösen Leben.
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Die KjG greift die Fragen und Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf und befähigt sie, sich in Kirche und Gesellschaft zu vertreten. Insbesondere setzt sie sich dafür ein, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Pfarr- und Kommunalgemeinde gleichberechtigt mitgestalten können. Sie engagieren sich für Strukturen, die Mitbestimmung und Mitentscheidung ermöglichen.
Der Zusammenschluss in der KjG schafft Voraussetzungen für eine wirksame Interessenvertretung in der Öffentlichkeit. Die KjG arbeitet darüber hinaus mit den Mitgliedsverbänden im BDKJ sowie mit anderen Verbänden und Organisationen zusammen.
Mit ihrem Engagement steht die KjG ein für eine demokratische, gleichberechtigte und solidarische Gesellschaft und Kirche. Sie wendet sich gegen jede Art der Ausgrenzung und Unterdrückung von Menschen und gegen die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen.
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So versteht sich die KjG als Kirche in der Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
	

	I Allgemeine Bestimmungen
Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsregelung
1) Diese Satzung gilt für die KjG Kooperation XXX.
2) Diese Satzung tritt mit ihrer Beschlussfassung am XX.XX.XXXX durch die Kooperationsversammlung, und ihrer Genehmigung durch die Diözesanleitung der Katholischen jungen Gemeinde im Diözesanverband Freiburg am XX.XX. XXXX in Kraft.
3) Die bisherige Satzung tritt außer Kraft.
Grundlagen der KjG-Arbeit
4) Die KjG Kooperation verpflichtet sich auf die Grundlagen und Ziele der Katholischen jungen Gemeinde.
5) Die Grundlagen der Jugendpastoral der Erzdiözese Freiburg und den Beschluss »Ziele und Aufgaben kirchlicher Jugendarbeit« der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland sehen sie als eine Grundlage ihrer Arbeit an.
Gemeinnützigkeit
6) Der KjG-Diözesanverband Freiburg und seine Untergliederungen verfolgen ausschließlich und unmittelbar kirchliche und gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung.
7) Zweck des KjG-Diözesanverbands Freiburg und seiner Untergliederungen ist die Verwirklichung der Grundlagen und Ziele der KjG.
8) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Förderung der Jugendhilfe und der Förderung kirchlicher Zwecke. Dies beinhaltet Freizeitangebote, Bildungsangebote und religiöse Angebote.
9) Der KjG-Diözesanverband Freiburg und seine Untergliederungen sind selbstlos tätig, sie verfolgen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
10) Mittel des KjG-Diözesanverbandes Freiburg und seiner Untergliederungen dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Diözesanverbandes und seiner Untergliederungen.
11) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der KjG Kooperation fremd sind, oder durch unverhältnismäßige Vergütungen begünstigt werden.
Selbstverwaltungsrecht
12) Der Diözesanverband ist eine eigenständige Untergliederung des Bundesverbandes der KjG. Die Ortsgruppen sind eigenständige Untergliederungen des Diözesanverbandes. Sie sind rechtlich und organisatorisch selbständig. Sie regeln ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich.
13) Kooperationen mit einer eigenen Satzung können eigenständige Untergliederungen sein, soweit sie dies in ihrer Satzung festlegen.
14) In diese Rechte darf nur aufgrund von Satzungsregelungen eingegriffen werden.
Rechtswidrige Beschlüsse
15) Beschlüsse, die gegen die Grundlagen und Ziele verstoßen, sind nichtig.
16) Die Leitung der nächsthöheren KjG-Ebene, die Diözesanleitung, kann die Nichtigkeit der Beschlüsse von Organen nach Abs. 17) feststellen. Gegen die Entscheidung kann Einspruch beim Verwaltungsrat des Diözesanverbands nach den Absätzen 17)-19) eingelegt werden.
Verbandsgerichtsbarkeit
17) Für die Entscheidung bei Konflikt- und Streitfällen ist bei Ortsgruppen die Leitungsrunde, wenn diese nicht eingerichtet ist, dann die Mitgliederversammlung, bei Kooperationen die Kooperationsversammlung und beim Diözesanverband der Verwaltungsrat zuständig.
18) Für die Bestimmung des zuständigen Organs ist immer die höchste am Konflikt oder Streit beteiligte KjG-Ebene maßgebend.
19) Gegen Entscheidungen der Leitungsrunde bzw. der Kooperationsversammlung bei Konflikt- und Streitfällen kann Berufung beim Verwaltungsrat eingelegt werden, soweit nichts anderes bestimmt ist. Dieser lehnt die Annahme des Falles entweder ab oder entscheidet endgültig.

Fördervereine
20) Zur ideellen und finanziellen Unterstützung der Arbeit des Verbandes können selbständige Fördervereine der KjG gegründet werden.
21) Für die Zusammenarbeit mit einem Förderverein gelten die von der Diözesankonferenz festgesetzten Rahmenbedingungen.
Maßnahmen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt
22) Die Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst und die Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz werden in der jeweils im Amtsblatt der Erzdiözese Freiburg veröffentlichten Fassung anerkannt und angewandt.
II Mitglieder
Mitgliedsbedingungen, Arten der Mitgliedschaft
1) Mitglied der KjG kann jede*r werden, die*der die Grundlagen und Ziele des Verbandes bejaht. Mitglied ist, wer in der Mitgliederdatenbank als Mitglied eingetragen ist und den Mitgliedsbeitrag im laufenden Abrechnungszeitraum beglichen hat.
Ort der Mitgliedschaft, Beziehung des Mitgliedes zu den anderen Ebenen
2) Ort der Mitgliedschaft in der KjG ist die Ortsgruppe.
3) Es besteht die Möglichkeit der direkten Mitgliedschaft im Diözesanverband. Für Mitglieder auf Diözesanebene gelten die Regelungen wie für Mitglieder der Ortsgruppen entsprechend.
4) Das Mitglied wird mit der Begründung der Mitgliedschaft in der Ortsgruppe auch Mitglied im Diözesanverband der KjG.
5) Jedes Mitglied nimmt seine Mitgliedsrechte im Diözesanverband selbst wahr.
Begründung der Mitgliedschaft
6) Die*der Einzelne wird Mitglied der Ortsgruppe, indem sie*er das erklärt, die Ortsleitung bzw. Diözesanleitung diese Erklärung annimmt und das Mitglied in die Mitgliederdatenbank eingetragen wird.
Beendigung der Mitgliedschaft
7) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
8) Der Austritt ist für das folgende Jahr schriftlich gegenüber der Ortsleitung bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres zu erklären oder erfolgt automatisch bei Nichtbegleichung des Mitgliedsbeitrages.
9) Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet die Mitgliederversammlung nach Anhörung der*des Betroffenen. Diese entscheidet endgültig.
Rechte und Pflichten der Mitglieder
10) Als Mitglied nimmt sie*er an einer oder mehreren der angebotenen Gesellungs- oder Arbeitsformen teil.
11) Das Mitglied ist grundsätzlich verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.
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III Kooperation __________________
	
III Kooperation ___________________
	a) Der Dekanatsverband
IV.1 Dekanatsverband

	(1) Die Kooperation ist der Zusammenschluss folgender Ortsgruppen: ______________ . 
	(1) Die Kooperation ist der Zusammenschluss folgender Ortsgruppen: ______________ . 
	Der Dekanatsverband ist der Zusammenschluss der Pfarrgemeinschaften im Dekanat.

	(2) Sie führt den Namen: _________________ .
	(2) Sie führt den Namen: _________________ .
	IV.3 Name
Er führt den Namen Katholische junge Gemeinde Dekanatsverband N. N.

	(3) Die Kooperation hat die Rechtsform eines nicht eingetragenen Vereins. Sie ist ein freier Zusammenschluss von Gläubigen im Sinne von c. 215 CIC. Die Kooperation versteht ihre Tätigkeit als Wesens- und Lebensäußerung der Katholischen Kirche.
	(3) Die Kooperation hat die Rechtsform eines nicht eingetragenen Vereins. Sie ist ein freier Zusammenschluss von Gläubigen im Sinne von c. 215 CIC. Die Kooperation versteht ihre Tätigkeit als Wesens- und Lebensäußerung der Katholischen Kirche.
	

	(4) Die Kooperation ist Teil der KjG im Diözesanverband Freiburg. Sie handelt gemäß der Grundlagen und Ziele der KjG.
	(4) Die Kooperation ist Teil der KjG im Diözesanverband Freiburg. Sie handelt gemäß der Grundlagen und Ziele der KjG.
	(1) Der Dekanatsverband ist Mitglied im Diözesanverband der Katholischen jungen Gemeinde.
(2) Der Dekanatsverband ist Mitglied im Dekanatsverband des BDKJ.

	
	(5) Die Kooperation übernimmt die Vertretung im Dekanatsverband des BDKJ in Absprache mit den Zuständigen.   
(Die genauen Regelungen müssen mit der*dem Jugendreferent*in abgeklärt werden.)
	(3) Die Vertretung des Dekanatsverbandes in der Diözesankonferenz und in der Dekanatsversammlung
des BDKJ wird durch die Dekanatsleitung wahrgenommen. Nicht von der Dekanatsleitung wahrgenommene Stimmen werden durch von der Dekanatskonferenz gewählte Delegierte wahrgenommen.
(4) Die Vertretung im Bundesverband erfolgt über den Diözesanverband.

	 Aufgabe der Kooperation, Selbstverwaltungshoheit
	 Aufgabe der Kooperation, Selbstverwaltungshoheit
	IV.4 Aufgabe des Dekanatsverbandes, Selbstverwaltungshoheit

	(5) Aufgabe der Kooperation ist 
___________________________________
	(6) Aufgabe der Kooperation ist die Unterstützung, Förderung und Koordinierung der Arbeit der Ortsgruppen und deren Vertretung in Kirche und Öffentlichkeit.
	(1) Aufgabe des Dekanatsverbandes ist die Unterstützung, Förderung und Koordinierung der Arbeit der Pfarrgemeinschaften und deren Vertretung in Kirche und Öffentlichkeit.

	(6) Diese Aufgabe erledigt sie selbständig und eigenverantwortlich nach demokratischen Regeln im Rahmen der Grundlagen und Ziele sowie der Satzung entsprechend der örtlichen Situation.
	(7) Dies erledigt sie selbständig und eigenverantwortlich nach demokratischen Regeln im Rahmen der Grundlagen und Ziele sowie der Satzung entsprechend der örtlichen Situation.
	(2) Dies erledigt er selbständig und eigenverantwortlich nach demokratischen Regeln im Rahmen der Grundlagen und Ziele sowie der Satzung entsprechend der örtlichen Situation.

	Satzung
	 Satzung
	IV.6 Satzung

	(7) Der Beschluss und die Änderung dieser Satzung bedarf der Zwei-Drittel Mehrheit der an der Kooperation beteiligten Ortsgruppen. 
	(8) Der Beschluss und die Änderung dieser Satzung bedarf der Zwei-Drittel Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Kooperationsversammlung.
	(1) Der Dekanatsverband kann sich im Rahmen der Grundlagen und Ziele sowie der Grundlagen der Satzung des Verbandes eine eigene Dekanatssatzung geben.
(2) Die Abschnitte I. und II. dieser Satzung sind automatisch Teil einer eigenen Dekanatssatzung.
Bezüglich der Formvorschriften über die Begründung und Beendigung der Mitgliedschaft (III.3, III.5 (2)) kann die Dekanatssatzung abweichende Regelungen enthalten.
(3) Die Dekanatssatzung kann einen Abschnitt über KjG in der Pfarrei enthalten.
(4) Der Beschluss oder die Änderung der Satzung bedarf der Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Dekanatskonferenz.

	(8) Die Satzung bedarf der Zustimmung durch die Diözesanleitung. Die Genehmigung kann unter Auflagen und Bedingungen erteilt werden.
	(9) Die Satzung bedarf der Zustimmung durch die Diözesanleitung. Die Genehmigung kann unter Auflagen und Bedingungen erteilt werden.
	(5) Die Satzung bedarf der Zustimmung durch die Diözesanleitung. Die Genehmigung kann unter Auflagen und Bedingungen erteilt werden.

	 Geschäftsordnung, Wahlordnung
	Geschäftsordnung, Wahlordnung
	IV.7 Geschäftsordnung, Wahlordnung

	
	(10) Die Kooperationsversammlung gibt sich im Rahmen der Grundlagen und Ziele sowie der Satzung eine Geschäfts- und Wahlordnung. 
	(1) Die Dekanatskonferenz kann im Rahmen der Grundlagen und Ziele sowie der Satzung
eine Geschäfts- und/oder Wahlordnung beschließen.

	
	(11) Der Beschluss oder die Änderung der Wahl- oder Geschäftsordnung bedarf der Zwei- Drittel-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Kooperationsversammlung. 
	(2) Der Beschluss oder die Änderung der Wahl- oder Geschäftsordnung bedarf der Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Dekanatskonferenz.

	
	(12) Die geltende Wahl- und Geschäftsordnung sind Teil dieser Satzung.
	(3) Wird keine Geschäfts- und/oder Wahlordnung beschlossen, gilt die Mustergeschäfts- und die Musterwahlordnung für Dekanatsverbände.
(4) Die geltende Wahl- und Geschäftsordnung sind Teil dieser Satzung.

	Beendigung der Kooperationsbeteiligung
	Beendigung der Kooperationsbeteiligung
	IV.8 Ausschluss von Pfarrgemeinschaften

	(9) Über den Ausschluss einer Ortsgruppe aus der Kooperation entscheidet die Leitung der Kooperation nach Anhörung der Betroffenen im Rahmen einer Mitgliederversammlung oder einer Sitzung der Leitungsrunde der Ortsgruppe.  
	(13) Über den Ausschluss einer Ortsgruppe aus der Kooperation entscheidet die Leitung der Kooperation nach Anhörung der Betroffenen im Rahmen einer Mitgliederversammlung oder einer Sitzung der Leitungsrunde der Ortsgruppe.  
	(1) Über den Ausschluss einer Pfarrgemeinschaft entscheidet die Dekanatsleitung nach Anhörung der Betroffenen.
(2) Diese Anhörung geschieht in einer Mitgliederversammlung der Pfarrgemeinschaft.
(3) Das Vermögen aus öffentlichen Bezuschussungen einer ausgeschlossenen KjG-Pfarrgemeinschaft fällt an den Dekanatsverband. Er ist verpflichtet, das Vermögen der KjG-Pfarrgemeinschaft zweckgebunden zu verwalten.
(4) Sollte sich die Pfarrgemeinschaft innerhalb von drei Jahren neu konstituieren, ist ihr das Vermögen auszuhändigen.

	(10) Ortsgruppen können jederzeit aus der Kooperation austreten. Der Austritt wird zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres wirksam.
	
	

	Auflösung der Kooperation
	Auflösung der Kooperation 
	IV.9 Auflösung des Dekanatsverbandes

	(11) Die Auflösung der Kooperation bedarf der einfachen Mehrheit der beteiligten Ortsgruppen.
	(14) Die Auflösung der Kooperation bedarf der zwei Drittel Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Kooperationsversammlung.
	(1) Einer Auflösung des Dekanatsverbandes müssen drei Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Dekanatskonferenz zustimmen.

	(12) Die Kooperation ist automatisch aufgelöst, sobald der Zweck der Kooperation nicht mehr erfüllt wird. (Der Zweck der Kooperation ergibt sich aus ihren Aufgaben in II.5)
	(15) Die Kooperation ist automatisch aufgelöst, sobald der Zweck der Kooperation nicht mehr erfüllt wird. (Der Zweck der Kooperation ergibt sich aus ihren Aufgaben in II.6 )
	(2) Bei Auflösung des Dekanatsverbandes oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt sein Vermögen an den Diözesanverband Freiburg. Dieser ist verpflichtet, das Vermögen des Dekanatsverbandes zweckgebunden zu verwalten.

	(13) Bei Auflösung der Kooperation oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks fällt ihr Vermögen an den Diözesanverband Freiburg. Dieser ist verpflichtet, das Vermögen der Kooperation zweckgebunden zu verwalten.
	(16) Bei Auflösung der Kooperation oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks fällt ihr Vermögen an den Diözesanverband Freiburg. Dieser ist verpflichtet, das Vermögen der Kooperation zweckgebunden zu verwalten.
	(4) Sollte sich der Dekanatsverband innerhalb von drei Jahren neu konstituieren oder wieder eine Dekanatsleitung gewählt werden, ist dem Dekanatsverband das Vermögen auszuhändigen.

	(14) Das gleiche gilt, wenn keine Leitung der Kooperation besteht.
	(17) Das gleiche gilt, wenn keine Leitung der Kooperation besteht.
	(3) Das gleiche gilt, wenn keine Dekanatsleitung besteht.

	Organe der Kooperation
	Organe der Kooperation
	IV.10 Organe des Dekanatsverbandes

	(15) Die Organe der Kooperation sind die Kooperationsversammlung und die Kooperationsleitung.
	(18) Die Organe der Kooperation sind die Kooperationsversammlung, das Kooperationsteam und die Kooperationsleitung.
	(1) Die Organe des Dekanatsverbandes sind die Dekanatskonferenz, das Dekanatsteam und die Dekanatsleitung.

	Die Kooperationsversammlung
	Die Kooperationsversammlung 
	c) Die Dekanatskonferenz

	Aufgaben der Kooperationsversammlung
	Aufgaben der Kooperationsversammlung
	IV.11 Aufgaben der Dekanatskonferenz

	(16) Die Kooperationsversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ der Kooperation.
	(19) Die Kooperationsversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ der Kooperation.
	(1) Die Dekanatskonferenz ist das oberste beschlussfassende Organ des Dekanatsverbandes.

	
	(20) Sie bestimmt die Aufgaben der Kooperation und trifft im Rahmen der Satzung sowie der Grundlagen und Ziele des Verbandes die grundlegenden Entscheidungen über die Arbeit der Kooperation.
	(2) Sie bestimmt die Aufgaben des Dekanatsverbandes und trifft im Rahmen der Satzung sowie der Grundlagen und Ziele des Verbandes die grundlegenden Entscheidungen über die Arbeit des Dekanatsverbandes.

	(17) Die Kooperationsversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
· Beratung und Beschlussfassung über
· die Finanzen der Kooperation, insbesondere des Etats
·  die Satzung der Kooperation 
· die Auflösung der Kooperation
· Überwachung der Erfüllung der Zwecke der Kooperation
· Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes der Kooperationsleitung und der Arbeitskreise
· Entgegennahme des Finanzberichts und Genehmigung des Jahresergebnisses
· Entlastung der Kooperationsleitung
· Wahl
· der Kooperationsleitung 
· Der Kassenprüfer*innen
· Abwahl einzelner Mitglieder der Organe der Kooperation
	(21) Die Kooperationsversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
· Beratung und Beschlussfassung über
· die Finanzen der Kooperation, insbesondere des Etats
·  die Satzung der Kooperation 
·  die Geschäfts- und Wahlordnung
·  die Aktionen und Veranstaltungen der Kooperation 
· grundsätzliche Fragen der Organisation und der Geschäftsführung der Kooperation
·  die Positionierung der Kooperation in Verband, Kirche und Öffentlichkeit bezüglich wichtiger Themen
·  wichtige Angelegenheiten des verbandlichen Lebens der Kooperation
· die Auflösung der Kooperation
· Überwachung der Erfüllung der Zwecke der Kooperation sonstige Angelegenheiten, soweit sie nicht anderen Organen übertragen wurden
· Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes der Kooperationsleitung, des Kooperationsteams und der Sachausschüsse und Arbeitskreise
· Entgegennahme des Finanzberichts und Genehmigung des Jahresergebnisses
· Entlastung der Kooperationsleitung und des Kooperationsteams
· Wahl
· der Kooperationsleitung 
· des Kooperationsteams
· Der Kassenprüfer*innen
· Abwahl einzelner Mitglieder der Organe der Kooperation
	Die Dekanatskonferenz hat insbesondere folgende Aufgaben:
· Beratung und Beschlussfassung über
· die Finanzen des Dekanatsverbandes, insbesondere des Etats
·  die Dekanatssatzung
·  die Geschäfts- und Wahlordnung
·  die Aktionen und Veranstaltungen des Dekanatsverbandes
·  die Einbringung von Anträgen an die Diözesankonferenz
·  grundsätzliche Fragen der Organisation und der Geschäftsführung des Dekanatsverbandes
·  die Positionierung des Dekanatsverbandes in Verband, Kirche und Öffentlichkeit bezüglich wichtiger Themen
·  wichtige Angelegenheiten des verbandlichen Lebens des Dekanatsverbandes
· die Auflösung des Dekanatsverbandes
· sonstige Angelegenheiten, soweit sie nicht anderen Organen übertragen wurden
· Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes der Dekanatsleitung, des Dekanatsteams und der Sachausschüsse und Arbeitskreise
· Entgegennahme des Finanzberichts und Genehmigung des Jahresergebnisses
· Entlastung der Dekanatsleitung und des Dekanatsteams
· Erfahrungsaustausch und Koordinierung der Arbeit zwischen den Pfarrgemeinschaften
· Wahl
· der Dekanatsleitung
·  des Dekanatsteams
· des/der Delegierten zur Diözesankonferenz und zur Dekanatsversammlung des BDKJ
·  der Kassenprüferinnen bzw. –prüfer
·  der Sachausschüsse
· des Wahlausschusses
· Abwahl einzelner Mitglieder der Organe des Dekanatsverbandes

	Mitglieder der Kooperationsversammlung
	Mitglieder der Kooperationsversammlung
	IV.13 Mitglieder der Dekanatskonferenz

	(18) Stimmberechtigte Mitglieder der Kooperationsversammlung sind: 
· Alle anwesenden Mitglieder der beteiligten Ortsgruppen. 
· die Mitglieder der Kooperationsleitung
	(22) Stimmberechtigte Mitglieder der Kooperationsversammlung sind:
· zwei Mitglieder der an der Kooperation beteiligten Ortsgruppen. Diese beiden Stellen sind geschlechtergerecht zu besetzen. 
· die Mitglieder der Kooperationsleitung
	(1) Stimmberechtigte Mitglieder der Dekanatskonferenz sind:
· die Mitglieder der zweiköpfigen, paritätisch zu besetzenden Delegationen der Pfarrgemeinschaften, sofern die Pfarrgemeinschaft den Diözesanbeitrag für das laufende Jahr bezahlt hat. Bis zum 30. Juni eines Jahres sind auch Pfarrgemeinschaften stimmberechtigt, die den Beitrag für das vergangene Jahr bezahlt haben. Von der Verpflichtung zur paritätischen Besetzung sind solche Pfarrgemeinschaften ausgenommen, in denen nur Mädchen und Frauen bzw. Jungen und Männer Mitglied sind.
· die Mitglieder der Dekanatsleitung

	
	(23) Beratende Mitglieder der Kooperationsversammlung sind: 
· die nicht stimmberechtigten Mitglieder der Ortsgruppe
· die nicht stimmberechtigten Mitglieder des Kooperationsteams
· ein Mitglied der Diözesanleitung der KjG bzw. eine von ihr beauftragte Person
· ein Mitglied des Dekanatsvorstandes des BDKJ
· der*die Dekanatsjugendseelsorger*in
· ein Mitglied des Jugendpastoralen Teams
	(2) Beratende Mitglieder der Dekanatskonferenz sind:
· die nicht stimmberechtigten Mitglieder der Pfarrleitungen
· die nicht stimmberechtigten Mitglieder des Dekanatsteams
· ein Mitglied der Diözesanleitung der Katholischen jungen Gemeinde bzw. eine von ihr beauftragte Person
· ein Mitglied des Dekanatsvorstandes des BDKJ
· der Dekanatsjugendseelsorger
· die/der DekanatsjugendreferentIn

	Einberufung und Verfahren der Kooperationsversammlung
	Einberufung und Verfahren der Kooperationsversammlung
	IV.14 Einberufung und Verfahren der Dekanatskonferenz

	(19) Die Kooperationsversammlung findet wenigstens einmal jährlich statt.
	(24) Die Kooperationsversammlung findet wenigstens einmal jährlich statt.
	(1) Die Dekanatskonferenz findet wenigstens einmal jährlich statt.

	(20) Sie wird von der Kooperationsleitung einberufen und geleitet.
	(25) Sie wird von der Kooperationsleitung einberufen und geleitet.
	(2) Sie wird von der Dekanatsleitung einberufen und geleitet.

	
	(26) Eine Kooperationsversammlung muss einberufen werden, wenn ein Drittel der Ortsgruppen oder das Kooperationsteam dies beantragt.
	(3) Eine Dekanatskonferenz muss einberufen werden, wenn ein Drittel der Pfarrgemeinschaften oder das Dekanatsteam dies beantragt.

	
	(27) Näheres regelt die Geschäftsordnung.
	(4) Näheres regelt die Geschäftsordnung.

	
	Weisungen, Aufträge, Übertragung von Aufgaben
	IV.15 Weisungen, Aufträge, Übertragung von Aufgaben

	
	(28) Die Kooperationsversammlung kann den Organen der Kooperation Weisungen und Aufträge erteilen.
	(1) Die Dekanatskonferenz kann den Organen des Dekanatsverbandes Weisungen und Aufträge erteilen.

	
	(29) Durch Beschluss kann sie dem Kooperationsteam bestimmte Aufgaben übertragen. Soll die Übertragung dauerhaft erfolgen, so muss dies durch die Geschäftsordnung geschehen.
	(2) Durch Beschluss kann sie dem Dekanatsteam bestimmte Aufgaben übertragen. Soll die Übertragung dauerhaft erfolgen, so muss dies durch die Geschäftsordnung geschehen.

	
	(30) Übertragen werden können:
· Beratung und Beschlussfassung über
·  die Finanzen der Kooperation, insbesondere des Etats
· die Aktionen und Veranstaltungen der Kooperation
· grundsätzliche Fragen der Organisation und der Geschäftsführung der Kooperation
· die Positionierung der Kooperation in Verband, Kirche und Öffentlichkeit bezüglich wichtiger Themen
· Wahl
· des Wahlausschusses
·  der Sachausschüsse
· der Delegierten für die Dekanatsversammlung des BDKJ
	(3) Übertragen werden können:
· Beratung und Beschlussfassung über
·  die Finanzen des Dekanatsverbandes, insbesondere des Etats
·  die Aktionen und Veranstaltungen des Dekanatsverbandes
·  grundsätzliche Fragen der Organisation und der Geschäftsführung des Dekanatsverbandes
· die Positionierung des Dekanatsverbandes in Verband, Kirche und Öffentlichkeit bezüglich wichtiger Themen
· Wahl
· des Wahlausschusses
·  der Sachausschüsse
·  der Delegierten für die Diözesankonferenz
· der Delegierten für die Dekanatsversammlung des BDKJ

	
	(31) Übertragungen ihrer Aufgaben an die Kooperationsleitung sind nicht möglich.
	

	
	Wahlausschuss
	IV.16 Wahlausschuss

	
	(32) Zur Durchführung der Wahlen wählt die Kooperationsversammlung einen Wahlausschuss.
	(1) Zur Durchführung der Wahlen wählt die Dekanatskonferenz einen Wahlausschuss.

	
	(33) Näheres regelt die Wahlordnung.
	(2) Näheres regelt die Wahlordnung.

	
	Sachausschüsse und Arbeitskreise
	IV.17 Sachausschüsse und Arbeitskreise

	
	(34) Die Kooperationsversammlung kann für bestimmte Aufgaben Arbeitskreise bilden. 
	(1) Die Dekanatskonferenz kann für bestimmte Aufgaben Arbeitskreise und Sachausschüsse einrichten. Sie unterstützen die Arbeit der dekanatsverbandlichen Organe.

	
	
	(2) Für Sachausschüsse gilt:
· Sie legen der Dekanatskonferenz einen Bericht vor.
· Sie sind paritätisch zu besetzen. Sachausschüsse zu geschlechtsspezifischen Belangen sind hiervon ausgenommen.
· Ihre Mitglieder werden von der Dekanatskonferenz gewählt.
· Sie können Berater/Beraterinnen hinzuziehen.
· Sie haben das Recht, Anträge an die Dekanatskonferenz zu stellen.
· Sie wählen ihre Arbeitsweise selbst.

	
	(35) Für Arbeitskreise gilt:
· Sie legen der Kooperationsversammlung einen Bericht vor.
· Ihre Mitglieder werden von der Kooperationsleitung berufen.
· Sie wählen ihre Arbeitsweise selbst, soweit die Kooperationsversammlung nichts anderes beschließt.
· Sie haben das Recht, Anträge an die Kooperationsversammlung zu stellen.
	(3) Für Arbeitskreise gilt:	
· Sie legen der Dekanatskonferenz einen Bericht vor.
· Ihre Mitglieder werden von der Dekanatsleitung berufen.
· Sie wählen ihre Arbeitsweise selbst, soweit die Dekanatskonferenz nichts anderes beschließt.
· Sie haben das Recht, Anträge an die Dekanatskonferenz zu stellen.

	
	Das Kooperationsteam
	d) Das Dekanatsteam

	
	Aufgaben des Kooperationsteams
	IV.18 Aufgaben des Dekanatsteams

	
	(36) Das Kooperationsteam berät über die Arbeit und beschließt über laufende wichtige Angelegenheiten der Kooperation.
	(1) Das Dekanatsteam berät über die Arbeit und beschließt über laufende wichtige Angelegenheiten des Dekanatsverbandes.

	
	(37) Es berät und unterstützt die Kooperationsleitung und kontrolliert ihre Tätigkeit.
	(2) Es berät und unterstützt die Dekanatsleitung und kontrolliert ihre Tätigkeit.

	
	(38) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann es der Kooperationsleitung sowie im Rahmen der Beschlüsse der Kooperationsversammlung Arbeitskreisen  Weisungen und Aufträge erteilen.
	(3) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann es der Dekanatsleitung sowie im Rahmen der Beschlüsse der Dekanatskonferenz Arbeitskreisen und Sachausschüssen Weisungen und Aufträge erteilen.

	
	Besondere Aufgaben des Kooperationsteam
	IV.19 Besondere Aufgaben des Dekanatsteams

	
	(39) Das Kooperationsteam hat insbesondere folgende Aufgaben:
· Erfahrungsaustausch und Weiterbildung
· Information über die Situation der Mädchen* Jungen im Dekanat
· Kontakt zu den Ortsgruppen der Kooperation
·  Planung und Durchführung von Schulungen für die Verantwortlichen sowie Veranstaltungen und Aktionen in der Kooperation
·  Gewinnung von Mitarbeiter*innen
·  Planung und Vorbereitung der Kooperationsversammlung
·  Sorge um die Finanzen der Kooperationsversammlung und Beschlussfassung über über- und außerplanmäßige Ausgaben
· Sorge für die Durchführung der Beschlüsse der Kooperationsversammlung
·  Schlichtung und Entscheidung bei Konflikt- und Streitfällen
·  Diskussion für die Kooperation wichtiger Themen
·  Beschlussfassung über Aufgaben, die dem Kooperationsteam übertragen wurden
·  Beschlussfassung über Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Kooperationsversammlung, sofern sie auf das Kooperationsteam übertragbar sind, wenn eine Entscheidung vor der nächsten Kooperationsversammlung gefällt werden muss oder ein Abwarten bis zur nächsten Kooperationsversammlung erhebliche Nachteile für die Kooperation oder einzelne Ortsgruppen bedeuten
	(1) Das Dekanatsteam hat insbesondere folgende Aufgaben:
· Erfahrungsaustausch und Weiterbildung
· Information über die Situation der Mädchen und Jungen im Dekanat
· Kontakt zu den Pfarrgemeinschaften des Dekanats
·  Planung und Durchführung von Schulungen für die Verantwortlichen sowie Veranstaltungen und Aktionen im Dekanat
·  Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
·  Planung und Vorbereitung der Dekanatskonferenz
·  Sorge um die Finanzen des Dekanatsverbandes und Beschlussfassung über über- und außerplanmäßige Ausgaben
· Sorge für die Durchführung der Beschlüsse der Dekanatskonferenz
·  Schlichtung und Entscheidung bei Konflikt- und Streitfällen
·  Diskussion für den Dekanatsverband wichtiger Themen
·  Beschlussfassung über Aufgaben, die dem Dekanatsteam übertragen wurden
·  Beschlussfassung über die Verwaltung und Verwendung der Vermögen von aufgelösten und ausgeschlossenen Pfarrgemeinschaften
· Beschlussfassung über Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Dekanatskonferenz, sofern sie auf das Dekanatsteam übertragbar sind, wenn eine Entscheidung vor der nächsten Dekanatskonferenz gefällt werden muss oder ein Abwarten bis zur nächsten Dekanatskonferenz erhebliche Nachteile für den Dekanatsverband oder einzelne Pfarrgemeinschaften bedeuten

	
	(40) Sind im Kooperationsteam keine Stellen besetzt, dann fallen seine Aufgaben an die Kooperationsleitung. Abweichend hiervon entscheidet bei Konflikt und Streitfällen und bei den von der Kooperationsversammlung übertragenen Aufgaben die Kooperationsversammlung.
	(2) Sind im Dekanatsteam keine Stellen der VertreterInnen der Pfarrgemeinschaften besetzt, dann fallen seine Aufgaben an die Dekanatsleitung. Abweichend hiervon entscheidet bei Konflikt und Streitfällen und bei den von der Dekanatskonferenz übertragenen Aufgaben die Dekanatskonferenz.

	
	Mitglieder des Kooperationsteam
	IV.20 Mitglieder des Dekanatsteams

	
	(41) Stimmberechtigte Mitglieder des Kooperationsteam sind:
· 3 Vertreter der Ortsgruppen, von denen höchstens eine*r Geistliche Leiter*in sein kann
· 3 Vertreterinnen der Ortsgruppen, von denen höchstens eine*r Geistlicher Leiter*in sein kann
· die Mitglieder der Kooperationsleitung
	Stimmberechtigte Mitglieder des Dekanatsteams sind:
· 3 Vertreterinnen der Pfarrgemeinschaften, von denen höchstens eine Geistliche Leiterin sein kann
·  3 Vertreter der Pfarrgemeinschaften, von denen höchstens einer Geistlicher Leiter sein kann
· die Mitglieder der Dekanatsleitung

	
	Wahl des Kooperationsteams
	IV.21 Wahl des Dekanatsteams

	
	(42) Die Mitglieder des Kooperationsteam, die nicht Mitglied der Kooperationsleitung sind, werden von der Kooperationsversammlung für zwei Jahre gewählt.
	(1) Die Mitglieder des Dekanatsteams, die nicht Mitglied der Dekanatsleitung sind, werden von der Dekanatskonferenz für zwei Jahre gewählt.

	
	(43) Näheres regelt die Wahlordnung.
	(2) Näheres regelt die Wahlordnung.

	
	Einberufung und Verfahren im Kooperationsteam
	IV.22 Einberufung und Verfahren im Dekanatsteam

	
	(44) Das Kooperationsteam tritt nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich zusammen.
	(1) Das Dekanatsteam tritt nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich zusammen.

	
	(45) Es wird von der Kooperationsleitung einberufen und geleitet.
	(2) Es wird von der Dekanatsleitung einberufen und geleitet.

	
	(46) Das Kooperationsteam muss einberufen werden, wenn ein Drittel der Vertreter*innen der Ortsgruppen dies verlangt.
	(3) Das Dekanatsteam muss einberufen werden, wenn ein Drittel der VertreterInnen der Pfarrgemeinschaften dies verlangt.

	
	(47) Das Kooperationsteam beschließt mit einfacher Mehrheit.
	(4) Das Dekanatsteam beschließt mit einfacher Mehrheit.

	
	(48) Das Kooperationsteam kann sich eine eigene Geschäftsordnung geben.
	(5) Das Dekanatsteam kann sich eine eigene Geschäftsordnung geben.

	Die Kooperationsleitung
	Die Kooperationsleitung
	e) Die Dekanatsleitung

	Aufgaben der Kooperationsleitung
	Aufgaben der Kooperationsleitung
	IV.23 Aufgaben der Dekanatsleitung

	(21) Die Kooperationsleitung leitet und vertritt die Kooperation und führt die Geschäfte der Kooperation im Rahmen der Beschlüsse der Kooperationsversammlung.
	(49) Die Kooperationsleitung leitet und vertritt die Kooperation und führt die Geschäfte der Kooperation im Rahmen der Beschlüsse der Kooperationsversammlung.
	Die Dekanatsleitung leitet und vertritt den Dekanatsverband und führt die Geschäfte des Dekanatsverbandes im Rahmen der Beschlüsse der Dekanatskonferenz.

	Besondere Aufgaben der Kooperationsleitung
	Besondere Aufgaben der Kooperationsleitung
	IV.24 Besondere Aufgaben der Dekanatsleitung

	(22) Der Kooperationsleitung sind insbesondere Aufgaben vorbehalten:
· Einberufung und Leitung der Kooperationsversammlung
· Führung der Geschäfte der Kooperation
· Vollzug der Beschlüsse der Kooperationsversammlung 
· Entscheidung über den Ausschluss von Ortsgruppen aus der Kooperation
· Verantwortung für die Finanzen der Kooperation

	(50) Der Kooperationsleitung sind insbesondere Aufgaben vorbehalten:
· Einberufung und Leitung der Kooperationsversammlung
·  Einberufung und Leitung des Kooperationsteams
·  Vollzug der Beschlüsse der Kooperationsversammlung und des Kooperationsteams.
·  Vertretung der Kooperation im Verband, im BDKJ, in Kirche und Öffentlichkeit
·  Führung der Geschäfte der Kooperation
·  Kontakte zu den Ortsgruppen der Kooperation und Förderung der Kontakte zwischen den Ortsgruppen
·  Verantwortung für die Finanzen der Kooperation
·  Sorge um die Gründung neuer Ortsgruppen
·  Sorge um die Durchführung von Schulungen für die Verantwortlichen sowie von Veranstaltungen und Aktionen in der Kooperation
· Entscheidung über den Ausschluss von Ortsgruppen aus der Kooperation
	Der Dekanatsleitung sind insbesondere Aufgaben vorbehalten:
· Einberufung und Leitung der Dekanatskonferenz
·  Einberufung und Leitung des Dekanatsteams
·  Vollzug der Beschlüsse der Dekanatskonferenz und des Dekanatsteams
·  Vertretung des Dekanatsverbandes im Verband, im BDKJ, in Kirche und Öffentlichkeit
·  Führung der Geschäfte des Dekanatsverbandes
·  Kontakte zu den Pfarrgemeinschaften des Dekanatsverbandes und Förderung der Kontakte zwischen den Pfarrgemeinschaften
·  Verantwortung für die Finanzen des Dekanatsverbandes
·  Sorge um die Gründung neuer Pfarrgemeinschaften
·  Sorge um die Durchführung von Schulungen für die Verantwortlichen sowie von Veranstaltungen und Aktionen im Dekanatsverband
·  Entscheidung über die Genehmigung von Pfarrsatzungen
· Entscheidung über den Ausschluss von Pfarrgemeinschaften

	Mitglieder der Kooperationsleitung
	Mitglieder der Kooperationsleitung
	IV.25 Mitglieder der Dekanatsleitung

	(23) Zur Kooperationsleitung gehören:
· Eine Kooperationsleiterin
· [bookmark: _GoBack]Ein Kooperationsleiter
	(51) Zur Kooperationsleitung gehören:
· Zwei Kooperationsleiterinnen
· Zwei Kooperationsleiter
	(1) Zur Dekanatsleitung gehören:
· zwei Dekanatsleiterinnen
· zwei Dekanatsleiter

	
	(52) Von diesen vier Personen ist eine Person Geistliche Leitung
	(2) Von diesen vier Personen ist eine Person Geistliche Leiterin/Geistlicher Leiter.

	(24) Mindestens ein Mitglied der Kooperationsleitung muss voll geschäftsfähig sein.
	(53) Mindestens ein Mitglied der Kooperationsleitung muss voll geschäftsfähig sein.
	(3) Mindestens ein Mitglied der Dekanatsleitung muss voll geschäftsfähig sein.	

	Vertretung, Beauftragung, Mitarbeiter
	Vertretung, Beauftragung, Mitarbeiter
	IV.26 Vertretung, Beauftragung, Mitarbeiter

	
	(54) Die Mitglieder der Kooperationsleitung vertreten die Kooperation nach außen.
	(1) Die Mitglieder der Dekanatsleitung vertreten den Dekanatsverband nach außen.

	(25) Sie sind allein vertretungsberechtigt.
	(55) Sie sind allein vertretungsberechtigt.
	(2) Sie sind allein vertretungsberechtigt.

	(26) Die Mitglieder der Kooperationsleitung können für einzelne Angelegenheiten rechtsgeschäftliche Vollmachten erteilen.
	(56) Die Mitglieder der Kooperationsleitung können für einzelne Angelegenheiten rechtsgeschäftliche Vollmachten erteilen.
	(3) Die Mitglieder der Dekanatsleitung können für einzelne Angelegenheiten rechtsgeschäftliche Vollmachten erteilen.

	(27) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Kooperationsleitung ehrenamtliche Mitarbeiter*innen berufen.
	(57) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Kooperationsleitung ehrenamtliche Mitarbeiter*innen berufen.
	(4) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Dekanatsleitung ehrenamtliche Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter berufen.

	Wahl der Kooperationsleitung
	Wahl der Kooperationsleitung
	IV.27 Wahl der Dekanatsleitung

	(28) Die Mitglieder der Kooperationsleitung werden von der Kooperationsversammlung für ein Jahr gewählt.
	(58) Die Mitglieder der Kooperationsleitung werden von der Kooperationsversammlung für ein Jahr gewählt.
	(1) Die Mitglieder der Dekanatsleitung werden von der Dekanatskonferenz für zwei Jahre gewählt.

	(29) Die Mitglieder der Kooperationsleitung können ihren Rücktritt nur vor der Kooperationsversammlung erklären.	
	(59) Die Mitglieder der Kooperationsleitung können ihren Rücktritt nur vor der Kooperationsversammlung erklären.	
	(2) Die Mitglieder der Dekanatsleitung können ihren Rücktritt nur vor der Dekanatskonferenz erklären.	

	 (30) Näheres regelt die Wahlordnung.
	 (60) Näheres regelt die Wahlordnung.
	(3) Näheres regelt die Wahlordnung.
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